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Kurzanleitung



Aus diesem FAQ können Sie auch entnehmen, welche Mitarbeiter Anspruch auf die EPP-Auszahlung 
durch Sie als Arbeitgeber haben oder wer diese erst nachträglich über die Veranlagung erhält.

An dieser Stelle wollen wir Ihnen den einfachen Weg zeigen, wie Sie erst die EPP anmelden können und 
Sie dann im zweiten Schritt die EPP an die Mitarbeiter auszahlen.

Grob zusammengefasst:

1. Als Arbeitgeber sollen Sie jedem Mitarbeiter die EPP zukommen lassen, der bei Ihnen sein erstes  
 Dienstverhältnis hat und am 01.09.2022 beschäftigt ist.
 a. Mitarbeiter mit Steuerklasse 1-5
 b. Geringfügig Beschäftigte „ - keine Steuer“, die Ihnen als Arbeitergeber bestätigen, dass es  
  sich um das erste Dienstverhältnis handelt.

2. Die ermittelte Summe an EPP (n x 300,- EUR) sollen Sie mit der Lohnsteueranmel-
 dung August bis zum 10.09.2022 (12.09.2022 wegen Samstag) übertragen, d. h. Sie ziehen  
 sich die Summe der ermittelten EPP von der zu zahlenden Lohnsteuer ab.
 Bei Quartals- und Jahresmeldern ist der Zeitpunkt abweichend.

3. Mit der September-Lohnabrechnung zahlen Sie dann den ermittelten Mitarbeitern die 300,- EUR  
 mit einer speziellen Lohnart aus. Diese Lohnart erhöht das steuerpflichtige Brutto und wird als   
 Nettobezug ausgezahlt.

Zur Anmeldung und Abrechnung der EPP benötigen Sie mindestens die Version 48.0.802. Mit der 
Version gibt es ein neues LSTVA-Formular mit einer neuen Zeile 22a und der Kennzahl 35 „abzüglich 
Energiepreispauschale“.

Sonderfall: LSTVA monatlich mit Fristverlängerung

Wenn Sie in der Lohnperiode 202207 die LSVA erstellen, ist diese für die Periode August 2022, somit 
müssen Sie jetzt schon angeben, wie viele EPPs sie vermutlich im September auszahlen werden.

Sonderfall: jährliche LSTVA

Arbeitgeber mit jährlichem Anmeldungszeitraum können auf die Auszahlung an den Arbeitnehmer ver-
zichten, da Mitarbeiter die EPP über die Veranlagung für das Jahr 2022 bekommen kann.
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Mit dem Steuerentlastungsgesetz wurden noch weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht, dazu ge-
hört die Energie Preis Pauschale, oder auch kurz EPP genannt.

Detaillierte Informationen zur EPP finden Sie in dem FAQ unter:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html
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Neue Lohnart anlegen

Legen Sie zuerst die neue Lohnart einmal im Dialog 1123 an. Sie hat eine spezielle neue Kalendariums-
ziffer, die nur das steuerpflichtige Brutto erhöht und zusätzlich als Nettobezug läuft.
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Druck der Lohnsteuervoranmeldung für August 2022

Im Abrechnungsmonat August 2022 bekommen Sie beim Druck der Lohnsteuervoranmeldung ein Fens-
ter als Vorlauf zu sehen. Dieses Fenster zeigt Ihnen alle Mitarbeiter, die am 01.09.2022 noch beschäftigt 
wären. Alle Mitarbeiter mit einer Steuerklasse 1-5 sind schon vorausgewählt. Bei geringfügig Beschäftig-
ten Mitarbeitern mit der Steuerklasse „- keine Steuer“ (hier werden 2% Pauschsteuer ermittelt) können Sie 
bei erbrachtem Nachweis zum ersten Dienstverhältnis, diesen Haken zusätzlich setzten.
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Nach dem Schließen des Fensters wird dieser Haken in den einzelnen Mitarbeitern gespeichert und 
beim erneuten Aufruf wieder vorgeblendet. Diesen Haken finden Sie im Dialog 1124 Seite 2 „Steuer“ 
unter weitere Merkmale „EPP bzw. sonstige Zuwendung“.

Nachdem das Vorlauffenster bei der Lohnsteuervoranmeldung August 2022 geschlossen wurde, kommt 
im Anschluss der Ausdruck, hier stehen dann z. B. 9 x 300,- EUR EPP als Abzug (positiver Wert) in der 
neuen Zeile 22a bei der Kennzahl 35 „abzüglich Energiepreispauschale“

Für die Lohnabrechnung August 2022 sind wir nun fertig. Nach Ihren restlichen Monatsarbeiten kann 
der Monatswechsel auf den September erfolgen.

Achtung bei der Absummierung für die Finanzbuchhaltung:
Die Absummierung bucht nur die Beträge der Lohn- und Kirchensteuern und Solidaritätszuschlag, die 
wirklich angefallen sind. Der Betrag der EPP wird nicht gebucht!!
Beachten Sie dieses beim Buchen der Zahlung an das Finanzamt.

Korrekturen der LSTVA:
Sollten Sie sich bei der Ermittlung der Anzahl der zu zahlenden EPP vertan haben, so können Sie dieses 
dem Finanzamt nur über eine Korrektur-LSTVA für die Periode 202208 (Quartalsmelder = Korrektur-
LSTVA vom 3. Quartal) mitteilen. Korrektur-LSTVAs können wir nur im lfd. Monat erstellen. Sollten Sie nach 
dem Monatswechsel eine Korrektur für 202208 machen wollen ist diese momentan nur über Elster-On-
line möglich. Hier werden wir uns noch etwas überlegen.
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Erfassung der EPP im September

Im September 2022 müssen Sie nun den Mitarbeitern die 300,- EUR Energiepreispauschale erfassen. 
Das könnten Sie über die Lohnerfassung im Dialog 1211 jetzt für alle empfangsberechtigten Mitarbeiter 
realisieren.
Wir haben uns aber gedacht, das machen wir noch einfacher für Sie und zwar über die Sammellohner-
fassung im Dialog 1215. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die Sammellohnerfassung im Dialog 1215.

2. Wählen Sie „Sammelbuchungen für eine Lohnart erfassen“ und gehen Sie auf „Weiter“

3. Stellen Sie nur bei der „Auswahl Mitarbeiterkreis“ auf „Alle mit EPP (Energiepreispauschale)“ ein  
 und betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“.

4. Überspringen Sie die Selektionskriterien, da die Eingrenzung auf „Alle mit EPP 
 (Energiepreispauschale)“ vollkommen ausreicht.

5. Auf der Erfassungsseite geben Sie folgende Werte ein und gehen dann auf „Weiter“
 Tag = 99
 Lohnart = Nummer der neu angelegte Lohnart
 Lohnsatz = 300,00

 

6. Als nächstes sehen Sie eine Vorab-Übersicht über alle Buchungen. Bestätigen Sie „Ausführen“

 

7. Die folgende Übersicht zeigt ihnen alle getätigten Buchungen an. Sollten Sie mehrere Betriebs  
 stätten in dem Mandanten besitzen, dann klicken Sie auf „Wiederholen“
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Jetzt können Sie die Lohnabrechnung drucken. Achtung, vergessen Sie nicht die restlichen Erfassungen für 
den Monat zu machen!!!
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Auf der Lohnabrechnung steht die EPP-Lohnart einmal oben im Bruttoteil, und zwar nur im Steuerbrutto 
(außer bei geringfügig Beschäftigten mit 2 % Pauschsteuer), des Weiteren taucht Sie noch unter den 
persönlichen Be- und Abzügen als Nettobetrag auf.

Abb. Abrechnung eines Mitarbeiters mit EPP

Abb. Abrechnung eines geringfügig Beschäftigten mit 2 % Pauschalsteuer mit EPP
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Eine manuelle Erfassung der EPP im Dialog 1211 ist ebenfalls möglich. Hier wird bei der Erfassung 
geprüft, ob der Haken „EPP“ im Mitarbeiter gesetzt wurde. Ist er nicht gesetzt, also der Mitarbeiter nicht 
anspruchsberechtigt, dann bekommen Sie folgende Meldung:

Sollten Sie schon versuchen die EPP in einem Monat vor September 2022 zu erfassen, dann bekommen 
Sie folgende Meldung:

Wenn der Haken „EPP“ gesetzt wurde, aber keine Lohnart in der Abrechnung September 2022 kommt, 
dann gibt’s auch diese Meldung auf der Lohnabrechnung:
Mitarbeiter      104 Hund, Hans / Periode 202209 
Fehler: Der Mitarbeiter „104“ ist in der Periode „202209“ als EPP berechtigt gekennzeichnet. Es wurde 
keine EPP gezahlt!

EPP erfasst, aber Mitarbeiter ohne Haken „EPP“:
Mitarbeiter      107 Pferd, Helga / Periode 202209 
Fehler: Der Mitarbeiter „107“ ist in der Periode „202209“ nicht als EPP berechtigt gekennzeichnet. Es 
wurde jedoch eine EPP [300,00] gezahlt!

Als Nachweis der ausgezahlten EPP gegenüber dem Finanzamt bekommen die Mitarbeiter einen neu-
en Großbuchstaben „E“ auf Ihre Lohnsteuerbescheinigung gedruckt. Entweder auf der Jahres-LSTB oder 
beim Austritt nach der Auszahlung.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!!!
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